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Erläuterungen: 
 
Am 13.09.2011 hat der Gemeinderat über die Erfahrungen mit der am 12.04.2011 be-
schlossenen Erweiterung der Zone 30 in der Donaueschinger Innenstadt beraten. In der 
Vorlage hatte die Verwaltung berichtet, dass aus den Reihen des Gemeinderates, von der 
Polizei, der Verkehrswacht, aus der Bevölkerung und Verbänden wie etwa der Jungen Uni-
on zu verschiedenen Kreuzungen und Einmündungen Hinweise gegeben worden waren. 
Besonders die Kreuzungen Karlstraße / Fürstenbergstraße / An der Stadtkirche und Lehen-
straße / Schulstraße / Dürrheimer Straße / Friedhofstraße wurden als unübersichtlich ange-
sehen.  
 
Am 13.09.2011 hat der Gemeinderat unter anderem beschlossen: 
 
2. Kreuzung Lehenstraße / Schulstraße / Dürrheimer Straße / Friedhofstraße: 
 
Die Markierung der Abbiegespuren sind zu entfernen. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Kosten für die Umgestaltung der Kreuzung in die Finanzplanung einzustellen und möglichst 
zügig dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen (29 Ja, 1 Enthaltung).  
 
Das Stadtbauamt legt hiermit den Entwurfsplan für den Umbau der oben genannten Kreu-
zung zu einem Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 23 m vor (Anlage). Für die Kreise-
linnenfläche ist eine einfache gärtnerische Gestaltung vorgesehen.  
 
Die Verwaltung rät absolut davon ab, diese zentrale Stadteinfahrt mit Hilfe eines Provisori-
ums zum Kreisverkehr umzugestalten.  
 
In der Finanzplanung ist die Durchführung dieser Maßnahme für das Jahr 2014 vorgese-
hen. Es ist von Kosten in Höhe von 300.000,-- € auszugehen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Planung für die 

Neugestaltung der Kreuzung Dürrheimer Straße / Lehen-
straße / Friedhofstraße / Schulstraße zum Kreisverkehr 
zu.  
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